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ZULÄSSIGE BAUWEISE INNERHALB DES GELTUNGSBEREICHES

HAUS 1
BAUWEISE: Untergeschoss, Erdgeschoss und Obergeschoss (U+E+OG) 
                     Untergeschoss, Erdgeschoss und Dachgeschoss (U+E+DG)
                     Untergeschoss, Erdgeschoss (U+E)
                     Untergeschoss kein Vollgeschoss!
Dachform: Satteldach (SD)
Dachneigung: 20-30°

HAUS 2 + HAUS 3
BAUWEISE: Untergeschoss, Erdgeschoss und Dachgeschoss (U+E+DG) 
                     Untergeschoss kein Vollgeschoss!
Dachform: Satteldach (SD)
Dachneigung: 20-30°

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet.
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D ie  Änderung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan erfolgt gemäß 
§°13a°BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung und wird im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a Abs. 2 BauGB durchgeführt. Von der Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird entsprechend § 13 Abs. 3 Nr. 1 BauGB in 
vorliegender Situation abgesehen. 
 

1  Aufstellungsbeschluss 
Der Markt Altdorf hat in der Sitzung vom 20.02.2018 die Aufstellung des Bebauungs-
planes mit Grünordnungsplan „Ganslberg Deckblatt Nr.1“ beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 26.03.2020 ortsüblich bekanntgemacht. 
 

2  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentli-
cher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans mit Grünord-
nungsplan in der Fassung vom 04.02.2020 hat in der Zeit vom 01.04.2020 bis 
16.04.2020 stattgefunden. 

 
3 Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des Bebauungsplans mit Grünordnungsplan in der Fassung vom 
28.04.2020 wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
03.06.2020 bis 08.07.2020 öffentlich ausgelegt. 
 

4  Satzungsbeschluss 
Der Markt Altdorf hat mit Beschluss vom 15.09.2020 den Bebauungsplan mit Grün-
ordnungsplan „Ganslberg Deckblatt Nr.1“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung 
vom 15.09.2020 als Satzung beschlossen. 
 
 
 
Markt Altdorf, den ……………………  

 1. Bürgermeister 
 
5  Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens ausgefertigt. 
 
 
 

Markt Altdorf, den …………………... 
 1. Bürgermeister 

 
6  Inkrafttreten 

Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „Ganslberg Deckblatt Nr.1" wurde am 
__.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. Der Bebauungs-
plan mit Grünordnungsplan „Ganslberg Deckblatt Nr.1" tritt mit der Bekanntmachung 
in Kraft. Auf die Rechtsfolgen der §§ 44 Abs. 3/4, 214 u. 215 BauGB wird hingewie-
sen. 

 
 
 

Markt Altdorf, den …………………… 
 1. Bürgermeister 

 

A) BEBAUUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und Art. 81 BayBO 
 

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG  (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB) 

1.1 Allgemeines W ohngebiet (§ 4 BauNVO) 
Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO folgende Nutzungen: 
 nicht störende Handwerksbetriebe, 
 Betriebe des Berherbergungsgewerbes, 
 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
 Anlagen für Verwa ltungen, 
 Gartenbaubetriebe, 
 Tankstellen. 
 

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG  (§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB) 
2.1 Zulässige Grund-/ Geschossfläche 

Nutzung Grundflächenzahl-GRZ 
§ 17 i.V.m. § 19 BauNVO 

Geschossflächenzahl-GFZ 
§ 17 i.V.m. § 20 BauNVO 

WA max. 0,4 max. 0,6 

 
2.2 Zahl der Vollgeschosse (VG) 
2.2.1  Zubehöranlagen - Garagen/ Carports 

max. 1 Vollgeschoss zulässig 
Bauweise:   Untergeschoss  (UG)  
Die Errichtung einer Tiefgarage (TGa)  ist nur bei Haus 1 zulässig. 
Eine Zufahrt zur Tiefgarage hat ausschließlich von Richtung Norden über die Ortsstraße 
Ganslberg zu erfolgen. 

2.2.2  W ohngebäude 
max. 2 Vollgeschosse zulässig 
Haus 1 a :  Untergeschoss und Erdgeschoss ( U+E) 
Haus 1 b: Untergeschoss, Erdgeschoss und Dachgeschoss (U+E+DG) 
Haus 1 c:  Untergeschoss, Erdgeschoss und O bergeschoss (U+E+ OG) 
Haus 2 und Haus 3: Untergeschoss, Erdgeschoss und Dachgeschoss (U+E+DG) 
Bei Haus 1 b, Haus 1 c, Haus 2 und Haus 3 ist das Untergeschoss nicht als Vollgeschoss 
auszubilden. 
 

2.3 Höhe baulicher Anlagen 
2.3.1  W andhöhe 

Zubehöranlagen: 
Garagen/ Carports:  max.    3,00 m 
Haus 1 a:  max.    6,00 m 
Haus 1 b: max.    7,50 m 
Haus 1 c:  max.    9,00 m 
Haus 2 und Haus 3: max.    8,50 m 
Definition: 
Die W andhöhe is t zu messen ab FFOK-Erdgeschoss bis  zum Schnittpunkt der Außenwand mit der 
Dachhaut an der Traufseite oder bis  zum o beren Abschluss der W and. 
  

2.4 Höhenlage baulicher Anlagen  (§ 9 Abs. 3 BauGB) 
Die FFOK -Erdgeschoss der jeweiligen Gebäude ist auf folgende Höhenquoten zu legen:  

Ort Höhenkote  

Haus 1  409, 00 m ü. NN 
Haus 2  411,00 m ü. NN 

Haus 3  413,50 m ü. NN 
Eine Höhendifferenz bis max. 0,30 m über dieses Niveau ist zulässig. 
 

3 BAUW EISE  (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB) 
Im gesamten Baugebiet gilt die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO. Eine 
Grenzbebauung ist nur für Zubehöranlagen (Garagen/ Carports) zulässig. 
 

4 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN  (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB) 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden über die Festsetzung von Baugrenzen 
gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO geregelt. Auf die Festsetzungen durch Planzeichen zu 
Baugrenzen wird Bezug genommen.  
 

4.1 Private Verkehrsflächen 
4.1.1  Ersc hließung 

Die verkehrliche Erschließung der Wohnanlage hat entsprechend der Anordnung des 
Privatweges (PW) zu erfolgen. 

4.1.2  Zufahrten  
Die Zufahrten von Haus 1, 2 und 3 haben ausschließlich über die im Bebauungsplan 
ausgewiesenen Einfahrten und Ausfahrten zu erfolgen. 

4.1.3 Stellplätze 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind ausschließlich auf den privaten Grundstücksflächen auf 
den jeweils zugeordneten überbaubaren Flächen anzuordnen.  
 

4.2 Abstandsflächen 
Innerhalb des Geltungsbereiches werden gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO Außenwände 
zuge lassen, die ein Unterschreiten der erforderlichen Abstandsflächen gemäß Art. 6 Abs. 
5°Satz 1 BayBO ermöglichen. Hier sind die im Bebauungsplan ausgewiesenen 
überbaubaren Grundstücksflächen maßgebend (Baugrenzen). 
Ein Mindestabstand von 3,0 m zur Grundstücksgrenze bei Haus 1 ist einzuhalten. 
Hinweis:  
Ein Nachweis hins ichtlich Abstandsflächen sowie e ine Abstandsflächenübernahme sind in den 
nachgeordneten Verfahren nicht erforderlich, so lange keine Bebauung außerhalb der Begrenzung 
der überbaubaren Grundstücksflächen erfo lgt. 

 
5 FIRSTRICHTUNG  (§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB) 

Die Firstrichtung ist dem Planeintrag zu entnehmen und entsprechend einzuhalten. 
 

6 ANZAHL DER W OHNUNGEN  (§ 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB) 
Folgende Begrenzung der zulässigen W ohnungen je W ohngebäude wird festgesetzt: 

Ort Anzahl der W ohnungen 

Haus 1  max. 9 W ohnungen  

Haus 2 und Haus 3 (Doppe lhäuser) max. 1 W ohnung je Doppelhaushä lfte 
 
 
 

7 NIEDERSCHLAGSW ASSERBESEITIGUNG  (§ 9 ABS. 1 NR. 14 BAUGB) 
Auf den privaten Grundstücksflächen sind ausreichend dimensionierte Rückhalte- bzw. 
Pufferanlagen zur Sammlung des anfallenden Niederschlagswassers zu errichten 
(dezentrale Niederschlagswasserrückhaltung). Die Rückhalteeinrichtungen sind in Form 
von unterirdischen Zisternen oder Rigolen auszubilden. Ein Nachweis der Dimensionierung 
in den nachgeordneten Verfahren hat auf Ebene der Entwässerungsplanung zu erfolgen. 
Ein Überlauf erfolgt in d i e  öffent liche Regenwasserkanalisation. Auf die 
Entwässerungssatzung des Marktes Altdorf wird verwiesen. 
 

8 BEBAUUNG IM LEITUNGSBEREICH DER HOCHSPANNUNGSFREILEITUNG 
Bei der Errichtung von Gebäuden und baulichen Anlagen im Nahbereich der 
Hochspa nnungsfreileitung, sind die Bestimmungen sowie  die Sicherheitshinweise für 
Arbeiten in der Nähe von Kabel-, Gas- und Freileitungen des Energieversorgers zwingend 
einzuhalten. Auf A nha n g 3,  Anhang 4 s o wie  Anhang 5 in der Begründung zum 
Bebauungsplan mit Grünordnungsplan wird verwiesen. 
Hinweis:  
Die Bestimmungen und Auflagen s ind durch den Bauherrn oder Antragste ller vor jeder Maßnahme 
mit der Bayernwerk Netz G mbH abzustimmen und dann auf Ebene des Bauantrages oder des 
Antrages auf Genehmigungsfre iste llung nachzuweisen.  
 

8.1 Sicherheitsabstand 
Zu den Leiterseilen der Hochspannungsfreileitung ist ein Mindestabstand von 3,00 m 
einzuhalten. Dieser Schutzabstand gilt für alle Gebäude und baulichen Anlagen sowie für 
Arbeiten im Nahbereich der Freileitung. 
Hinweis:  
Die Schutzabstände müssen auch beim Ausschwingen von Lasten, Tragmitte ln und 
Lastaufnahmemitte ln e ingehalten werden. Dabei muss auch e in mögliches Ausschwingen des 
Leiterseiles berücksichtigt werden. 
 

8.2 Pflanzmaßnahmen im Nahbereich der Freileitung 
Bei allen Pflanzmaßnahmen im Nahbereich der Hochspannungsfreileitung ist ein 
Sicherheitsabstand von mind. 2,50 m einzuha lten. 
 

9 BEBAUUNG IM NA HBEREICH VON W ALDFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
Bei der Errichtung von Gebäuden zum dauernden Aufenthalt von Personen im Nahbereich 
der angrenzenden W aldflächen, sind in einem Abstand innerhalb von 25,00 m aufgrund 
einer möglichen Baumwurfgefahr, bauliche Sicherungsmaßnahmen zum Schutz von 
Personen zu ergreifen. 
Hinweis:  
Gegenüber dem W aldbesitzer ist bei e in e r  Bebauung innerhalb der Schutzzone e ine 
Haftungsfre is te llungserklärung zu erlassen. 

 
10 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  (ART. 81 BAYBO) 
10.1  Gestaltung baulicher Anlagen 
10.1.1  Zubehöranlagen - Garagen/ Carports 

Dachform: Satteldach (SD)/ Pultdach (PD)/ Flachdach (FD) 
Dachneigung: SD: max. 30° 
 PD: max. 12° 
Dachdeckung: alle harten Deckungen, rot/ rotbraun/ anthrazit/ grau; 

Solar- und Photovoltaikmodule als eigenständige Dachhaut zulässig; 
bei PD/ FD auch Blechdeckung sowie extensive Dachbegrünung zulässig;  

Dachüberstand: unzulässig; 
Dachaufbauten: unzulässig; 

10.1.2  W ohngebäude 
Dachform: Satteldach (SD)  
Dachneigung: 20 - 30° 
Dachdeckung: alle harten Deckungen, rot/ rotbraun/ anthrazit/ grau; 

Solar- und Photovoltaikmodule als eigenständige Dachhaut zulässig; 
Dachüberstand: Ortgang und Traufe max. 0,50 m 
Dachaufbauten: unzulässig; 
Zwerchgiebe l/ 
Standgiebe l: unzulässig; 
 
 10.2 Anzahl der Stellplätze 

Ort Anzahl der Stellplätze 

Haus 1  1,5 Stellplätze je Wohnung 
Haus 2 und Haus 3 2 Ste llplätze je W ohnung  

 
10.3 Einfriedungen und Sichtschutz 

Einfriedungen: 
Einfriedungen innerhalb des Geltungsbereiches sind nur zur Trennung de r  W ohnungen in 
den jeweiligen Hausgartenbereichen zulässig.  
Art und Ausführung: Metallzaun/ Maschendrahtzaun/ lebende Zäune; 
Höhe der Einfriedung:  max. 1,00 m ab fertigem Gelände ; 
Sockel: unzulässig; 

Sichtschutz: 
Ein Sichtschutz ist zur Trennung von Terrassen und Balkonen zulässig.  
Art und Ausführung: Holz/ Naturstein/ Sichtmauerwerk; 
Höhe des Sichtschutzes:  max. 2,00 m; 
 

10.4  Gestaltung des Geländes 
 Abgrabungen/ Aufschüttungen: 

Im gesamten Baugebiet sind Abgrabungen bis max. 2,50 m und Aufschüttungen bis max. 
1,00 m zulässig. 
Ein direktes Aneinandergrenzen von Abgrabungen und Aufschüttungen ist unzulässig. 

Stützmauern als technische Bauwerke: 
Stützmauern sind nur im Bereich der Gebäude und der Verkehrserschließung zulässig. 
Art und Ausführung: Sichtbeton/ S teingitterkörbe (Gabionen)/ Natursteinmauern 
Höhe:  max. 2,50 m ab fertigem Gelände 

Im Bereich der Hausgartennutzung sind Geländeunterschiede in Form natürlicher 
Böschungen auszubilden. 
Stützmauern entlang von Grundstücksgrenzen am Baugebietsrand sind unzulässig. 

Hinweis:   
Die Geländehöhen s ind auf die jeweiligen benachbarten Grundstücke abzustimmen.  
Gemäß § 37 W HG sind Abgrabungen und Aufschüttungen so auszuführen, dass die Veränderungen 
bezüglich wild abfließenden W assers nicht zum Nachte il eines tie fer liegenden Grundstücks 
erfolgen.  
Im Bauantrag s ind sowohl die bestehenden als auch die geplanten Ge ländehöhen darzuste llen. 
Maßgebend für die Ermittlung der W andhöhen is t die FFOK-Erdgeschoss. 
 

B) GRÜNORDNUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB 
 

11 NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 
Die nicht überbaubaren privaten Grundstücksflächen innerhalb des Geltungsbereiches sind als 
Rasen-, W iesen- oder Pflanzflächen auszubilden. Eine Befestigung innerhalb dieser Flächen 
ist nur für Zugänge, Zufahrten, Stellplätze, Aufenthaltsbereiche und Einfriedungen zulässig. 
 

12 VERKEHRSFLÄCHEN, STELLPLÄTZE, ZUFAHRTEN UND ZUGÄNGE 
Auf eine geringstmögliche Befestigung ist zu achten.  
D ie KFZ-Stellplätze, KFZ-Stauräume und Grundstückszufahrten sind versickerungsfähig zu 
gestalten (rasenverfugtes Pflaster, Schotterrasen, Rasengittersteine, Fahrspuren mit 
durchlässigen Zwischenräumen, Porenpflaster u. ä.). 
 

13 PFLANZMASSNAHMEN 
13.1 Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern auf den Privatgrundstücken 

D ie  in der Plandarstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan angegebenen 
Baum- und Strauchpflanzungen stellen eine Mindestanzahl an Pflanzungen dar. Die Lage 
der Pflanzungen ist variabel, wobei das planerische Konzept im Grundsatz einzuhalten ist. 
D ie straßenraumwirksam festgesetzten Einzelgehölze sind an den festgesetzten Standorten 
zu pflanzen. Unterhalb der 110-kV-Hochspannungsfrei leitung innerhalb der 
Leitungsschutzzone gelten hinsichtlich der Pflanzmaßnahmen die Bestimmungen der 
Bayernwerk Netz GmbH. Auf die Bestimmungen unter ZIFFER 8 der  Festsetzungen durch 
Text wird verwiesen. Spätestens in der Pflanzperiode nach Fertigstellung der Bauarbeiten 
sind die Grünflächen entsprechend den Festsetzungen zu begrünen und zu bepflanzen. Im 
Bereich der Verkehrsflächen ist auf das Straßenraumprofil zu achten. 
Straßenraum 
Zur Begrünung des Straßenraumes sind Bäume gemäß den Artenlisten 16.1 und 16.2 und 
in den festgesetzten Mindestqualitäten zu pflanzen.  
Nicht überbaubare Grundstücksflächen 
Zur Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Bäume und Sträucher 
gemäß den Artenlisten 16.2 und 16.3 und in  den darin festgesetzten Mindestqualitäten zu 
pflanzen, wobei vorwiegend standortgerechte Laubgehölze in Kombination mit 
Ziersträuchern zu verwenden sind. Bei Strauch- oder Baum-/ Strauchpflanzungen als 
Abschirmung zu den Nachbargrundstücken soll der Anteil heimischer Gehölze mindestens 
60 % betragen, im Übergangsbereich zur freien Landschaft sowie zum Ersatzhabitat 100 %.  

 
14 PFLEGE DER GEHÖLZPFLANZUNGEN  

Die zu pflanzenden Gehölze sind zu pflegen und zu erha lten. Ausfallende Bäume und 
Sträucher sind nachzupflanzen, wobei die Neupflanzungen ebenfalls den festgesetzten 
Güteanforderungen zu entsprechen haben und in der nächstmöglichen Pf lanzperiode zu 
pflanzen und arttypisch zu entwickeln sind. 
 

15 SCHUTZ UND ERHALT BESTEHENDER GEHÖLZE 
Zu erhaltender Baum- und Vegetationsbestand ist vor Beginn der Bauarbeiten durch 
geeignete Maßnahmen zu schützen. Die Schutzmaßnahmen sind nach DIN 18920 "Schutz 
von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen" (neueste Fassung) durchzuführen. 
Die Bestimmungen der RAS-LP4 sowie der ZTV-Baumpflege  sind zu beachten. 
 

16 ARTENLISTEN 
Es ist auf die Verwendung von autochthonem Pflanzmaterial zu achten. 
Mit * gekennzeichnete Baum-/Straucharten sind für die Haselmaus besonders geeignet.  
Mit ** gekennzeichnete Straucharten sind Ziergehölze.  

16.1  Gehölze 1. Ordnung  
Einzelgehölz: H, 3 x v., mDB, 16-18 (Straßenraumprofil, falls erforderlich) 
Acer platanoides    Spitz-Ahorn 
Quercus robur   Stie l-Eiche* 
Tilia cordata    Winter-Linde* 
und andere heimische, standortgerechte Arten. 
 

16.2  Gehölze 2. und 3. Ordnung  
Einzelgehölz: H, 3 x v., mDB, 14-16 (Straßenraumprofil, falls erforderlich) 
Qualität: vHei, 200 -250 (flächige Pflanzungen) 
Qualität: H, 8-10 (Obstgehölz) 
Acer campestre    Feld-Ahorn 
Carpinus betulus   Hainbuche* 
Malus sylvestris    Wild-Apfel*  
Prunus avium    Vogel-Kirsche*  
Pyrus pyraster   Wild-Birne* 
Sorbus aucuparia    Gemeine Eberesche * 
und andere heimische, standortgerechte Arten. 
 

16.3  Sträucher 
Qualität: vStr, mind. 4 Tr., 60-100 
Cornus  mas Kornelkirsche* 
Cornus sanguinea subsp.  Roter Hartriegel*  
Corylus avellana   Haselnuss *  
Crataegus laevigata   Weißdorn* 
Deutzia in Arten   Maiblumenstrauch** 
Rosa canina    Hunds-Rose* 
Rubus idaeus    Himbeere* 
Sambucus nigra   Schwarzer Holunder  
Syringa vulgaris   Flieder** 
Weigela in Arten   Weigelie**  
und andere heimische, standortgerechte Arten. 
 

17 ARTENSCHUTZMASSNAHMEN 
Grundlage der nachfolgenden Aussagen bildet die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
(saP), erstellt von Naturgutachter Robert Mayer, Dipl.-Ing. (FH), Oktober 2019. Die saP ist 
Bestandteil der Verfahrensunterlagen und ist dem Anhang 1 der Begründung zum Bebau-
ungsplan mit Grünordnungsplan zu entnehmen. Siehe im W eiteren auch ZIFFER  4.3.7 
Aussagen zum speziellen Artenschutz in der Begründung.  

17.1 Vermeidungs- / M inimierungsmaßnahmen 
M 1 – Gehölzrodungen und Abrissarbeiten 
Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen finden Gehö lzrodungen und Abrissarbeiten nur 
außerhalb der Vogelbrutzeit und Sommerquartierszeit von Fledermäusen im Zeitraum von 
01. November bis 28./29. Februar (nach § 39 (5) BNatSchG bzw. Art. 16 (1) BayNatSchG) 
statt oder nach Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde und Freigabe durch 
eine Umwe ltbaubegleitung. 
 

 

M 2 – Nächtliche Bauaktivitäten 
Nächtliche Bauaktivitäten (Lärm, Erschütterung, Be leuchtung etc.) während dem Sommer-
halbjahr (März-Oktober) werden vermieden.  
M 3 – Reduzierung Außenbeleuchtung  
Die Außenbeleuchtung wird auf ein Mindestmaß reduziert. Verzicht auf eine Aus- / Be-
leuchtung des Waldrandes.  
Es werden ausschließlich insektenfreundliche d.h. streulichtarme (Lichtwirkung nur nach 
unten, Abschirmung seitlich und oben), staubdichte (kein Eindringen von Insekten in die 
Lampen, damit kein Verbrennen oder Verhungern) und Lichtquellen ohne UV-Anteile, be-
vorzugt LEDs (keine Anlockung von Insekten), verwendet.  
M 4 – Große Glasflächen 
Vogelgefährdende, große Glasflächen zwischen Gebäuden in Form von transparenten Ab-
schirmungswänden, Durchgängen etc. sowie stark spiegelnde Scheiben oder Über-Eck-
Verglasungen werden vermieden bzw. durch den Einsatz von strukturiertem, mattiertem 
oder bedrucktem Glas entschärft (vgl. z. B. Empfehlungen auf http://www.vogelglas.info). 
Normal verglaste, auch große Fensterscheiben sind davon ausgenommen. Die Anbringung 
von Greifvogelsilhouetten ist nicht geeignet, um Verluste zu verhindern. 
M 5 – Nistkästen für Feldsperlinge 
Zur Vermeidung eines Verlusts von Nistmöglichkeiten am Gebäude, werden 4 Nistkästen 
für Feldsperlinge an den neuen Gebäuden angebracht bzw. beim Bau integriert (z.B. Nist-
steine, Nischen unter Dachziegeln oder in Traufkästen etc.). 
M 6 – Fledermauskästen 
Als Ersatz für einen potenziellen Verlust von Einzelquartieren im Gebäude, werden 4 Fle-
dermauskästen an den neuen Gebäuden angebracht bzw. Fledermauseinbausteine beim 
Bau integriert  
M 7 – Strauchpflanzungen für die Haselmaus 
Zur Vermeidung einer nachhaltigen Schädigung von Lebensstätten der Haselmaus (Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten) wird das Grundstück, insbesondere der Waldrand, mit Ge-
hölzen aufgewertet, welche für die Haselmaus besonders geeignet sind. Für die neuen 
Strauchpflanzungen auf dem Grundstück werden v.a. fruktifizierende Sträucher oder kleine-
re Bäume wie z.B. Hainbuche (Carpinus betulus), Vogel-Kirsche (Prunus avium), Sorbus-
Arten, Haselnuss (Corylus avellana), Weißdorn (Crataegus monogyna, C. laevigata), Him-
beere (Rubus idaeus), Hundsrose (Rosa canina), W ild-Apfe l (Malus sylvetsris). Wild-Birne 
(Pyrus pyraster), Kornel-Kirsche ( Cornus mas) oder Blutroter Hartriegel ( Cornus sanguinea) 
(vgl. Büchner et a l. 2017).  
M 8 – Eidechsenstrukturen 
Zur Vermeidung einer nachhaltigen Schädigung bzw. eines dauerhaften Verlusts von Le-
bensstätten (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) wird der östliche, südexponierte Rand des 
Planungsgebietes durch Strukturen (z.B. Stein-, Totholzhaufen und Sandlinsen) für die 
Zauneidechse aufgewertet. Die Strukturen sind mit Deckungs- und Sonnstrukturen (Ge-
hölzschnitt), Sandlinse zur Eiablage, Überwinterungsquartier (Steine) anzulegen und die 
Umgebung als Nahrungshabitat für die Zauneidechse zu begrünen (artenreiche Ruderalflur 
oder Magerrasen, Verwendung von autochthonem Saatgut). 

C) SCHALLSCHUTZ 
Für den Bebauungsplan wurde ein Immissionsschutztechnisches Gutachten, 
Schallimmissionsschutz seitens Hoock&Partner Sachverständige PartG mbH mit Datum 
vom 12.03.2020 als Prognose und Beurteilung der Geräuscheinwirkung durch den 
öffentlichen Straßenverkehrslärm angefertigt. Das Gutachten wird vollumfassend 
Bestandteil der Verfahrensunterlagen unter Anahng 2. 

18 GRUNDRISSORIENTIERUNG BZW . PASSIVER SCHALLSCHUTZ 
Wohnungsgrundrisse von Neu- oder Ersatzbauten sind nach Möglichkeit so zu 
organisie ren, dass keine Außenwandöffnungen (z.B. Fenster, Dachfenster, Türen), die zur 
Belüftung von im Sinne der DIN 4109-1 schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen notwendig 
sind, in den im folgenden genannten Fassaden zu liegen kommen: 

 Haus 1: Nordfassade, Ostfassade, Südfassade 
 Haus 2: Nordwestfassade, Nordostfassade 
 Haus 3: Nordwestfassade, Nordostfassade 

Ist eine Grundrissorientierung für die genannten Fassadenbereiche nicht realisierbar, sind 
sämtliche schutzbedürftigen Aufenthaltsräume, welche nur durch Außenwandöffnungen in 
den genannten Fassadenbereichen belüftet werden können, zur Sicherstellung 
ausreichend niedriger Innenpegel mit fensterunabhängigen, schallgedämmten 
automatischen Belüftungsführungen/-systemen/-anlagen auszustatten. Deren Betrieb muss 
auch bei vollständig geschlossenen Fenstern eine Raumbelüftung mit ausreichender 
Luftwechselzahl ermöglichen. Alternativ können auch andere bauliche 
Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden, wenn diese nachweislich schallschutztechnisch 
gleichwertig sind. 

Von dieser Festsetzung kann abgesehen werden, wenn ein qualifizierter schalltechnischer 
Nachweis erbracht wird, dass vor den für die Belüftung erforderlichen 
Außenwandöffnungen die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete 
zur Tag- und Nachtzeit eingehalten  werden. 
 

19 SCHALLSCHUTZNACHW EIS NACH DIN 4109-1  
Die Luftschalldämmungen der Umfassungsbauteile von schutzbedürftigen 
Aufenthaltsräumen von Neu- und Ersatzbauten müssen den diesbezüglich allgemein 
anerkannten Regeln der Technik genügen. In jedem Fall sind die Mindestanforderungen an 
die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gemäß DIN 4109-1 zu erfüllen 
(Schallschutznachweis nach DIN 4109 -1). 

1 BOD ENSC HUTZ –  SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHME N Z UM SCHUTZ VOR SCHÄDLI-
CHEN UMW ELTEINW IRKUNGEN 
Bei baulichen und sonstigen Veränderungen des Geländes ist der anfa llende Oberboden in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und so zu s ichern, dass er jederzeit zu Kulturzwecken verwendet werden kann. Er is t 
in seiner gesamten Stärke anzuheben und in Mieten (maxima l 3,00 m Basisbre ite, 1,00 m Kronenbreite, 
1,50 m Höhe, bei F lächenlagerung 1,00 m Höhe) zu lagern. Die O berbodenlager s ind bei e iner Lager-
dauer von über 6 Monaten mit tie fwurzelnden, winterharten und stark wasserzehrenden Pflanzen (z. B. 
Luzerne, W aldstauden-Segge, Lupine) a ls Gründüngung anzusäen, e ine Befahrung mit Maschinen ist zu 
unterlassen. Die Vorgaben der DIN 19731 s ind zu beachten. 
 

2 LEUC HTMITTEL 
Die  Verwendung insektenfreundlicher Leuchtmitte l (LED, natriumbedampft) wird angeraten. 
 

3 DENKM ALSCHUTZ 
Bei Erdarbeiten zu Tage kommende Keramik-, Metall-  oder Knochenfunde s ind umgehe nd de m Landrats-
amt Landshut bzw. dem Bayerischen Landesamt für Denkma lpf lege zu melden. Die aufgefundenen Ge-
genstände und der Fundort s ind bis  zum Ablauf von e iner W oche nach der Anzeige unverändert zu belas-
sen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung 
der Arbeiten gestattet. Auf die entsprechenden Bestimmungen des Art. 8  Abs. 1 und 2 BayDschG wird 
verwiesen. 
 

4 NACHBARSCHAFTSRECHT / GRENZABS TÄNDE 
Bei allen Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern s ind die geltenden Regelungen des AGBGB Art. 47 bis  
50 zu beachten und zu angrenzenden benachbarten Flächen nachfolgende Abstände e inzuhalten:  
  0 ,50 m für Gehölze niedriger a ls  2,00 m W uchshöhe, 
  2 ,00 m für Gehölze höher a ls  2,00 m W uchshöhe, 
  bis zu 4,00 m zu landwirtschaftlichen Nutzflächen für Gehölze höher a ls  2,00 m. 

 
5 FÜHRUNG UND SCHUTZ VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN 

Die Unterbringung der erforderlichen Versorgungsle itungen sollte  aus städtebaulichen und gestalterischen 
Gründen im Einvernehmen mit den Leistungsträgern unterirdisch erfo lgen. 
Bei Anpflanzung von Bäumen und Großsträuchern is t zu unterirdischen Ver- und E ntsorgungsle itungen e in 
Abstand von mindestens 2,50 m einzuhalten. Bei kleineren Sträuchern is t ein Mindestabstand von 1,50 m 
ausreichend. 

 
6 ABFALLRECHT 

Größe, Zahl und Art der Abfa llbehältnisse richten s ich nach den Bestimmungen der jeweiligen geltenden 
Satzung. Kann der angefallene Müll nicht direkt durch die Müllfahrzeuge abgeholt werden,  muss von den 
Abfa llbesitzern dieser zu dem nächsten anfahrbaren Sa mmelplatz gebracht werden. Auf § 16 Nr. 1 der Un-
fa llverhütungsvorschriften Müllbeseitigung (DGUV-Vorschrift 43) wird verwiesen.  
 

7  REGENERATIVE E NERGIE NUTZUNG 
Im Planungsgebiet so llen Anforderungen im Hinblick auf den Einsatz erneuerbarer Energien, der Energie-
effizienz sowie der Energieeinsparung besondere Berücksichtigung finde n. In der Planung werden daher 
inhaltlich diese Zie lsetzungen getroffen durch e ine Ausrichtung der Gebäude nach Süden (Firs trichtung 
Nordost -Südwest), der Berücksichtigung von ausreichend dimensionierten Abständen zwischen den Bau-
körpern (Verschattung) und der Zuläss igkeit von Solar- und P hotovolta ikmodulen als  e igenständige Dach-
haut. Ebenso werden in den örtlichen Bauvorschriften keine einschränkenden Vorgaben hins ichtlich der 
Belichtung oder Fassadengesta ltung getroffen, die eine Nutzung solarer W ärmegewinnung bei der Grund-
rissorientierung e inschränken. Grundsätzlich wird zudem die Nutzung erneuerbarer Energien in Form von 
solarer Strahlenenergie für Heizung, W armwasseraufbereitung, zur Stromerzeugung sowie zur a llge mei-
nen Kraft -Wärme -Kopplung empfohlen.  

 
8  GRUNDW ASSERSCHUTZ 

Genaue Angaben zum Höchsten Grundwasserstand (HHW ) als  Planungsgrundlage für Baumaßnahmen 
müssen durch e in Gutachten e ines fachkundigen Ingenieurbüros ermitte lt werden. Die Erkundung des 
Baugrundes obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Bauherren, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftre-
tendes Grund- oder Schichtenwassers ichern muss. Insbesondere hat der Bauherr zu überprüfen,  ob Vor-
kehrungen gegen Grundwassereintritt in Kellerräume, Tiefgaragen etc. zu treffen sind. Darüber hinaus sind 
bauliche Anlagen, soweit erforderlich, druckwasserdicht und a uftriebssicher auszubilden. Für das Bauen im 
Grundwasserschwankungsbereich sowie für eine evtl. notwendige Bauwasserhaltung is t e ine wasserrecht-
liche Genehmigung e inzuholen. Die Anzeigepflicht von Grundwasserfreilegungen nach § 49 W HG bzw. die 
Erlaubnis mit Zulassungsfiktion nach Art. 70 BayW G sind zu beachten. W erden wassergefährdende Stoffe 
gelagert, umgeschlagen, hergeste llt, behandelt oder verwendet, so is t dies anzuzeigen.  

 
9  NIEDERSCHLAGSW ASSERBESEITIGUNG 

Die Grundstücksentwässerung hat nach DIN 1986-100 in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056 
zu erfolgen. Die Bodenversiegelung im gesamten Planungsbereich ist dabei auf das unbedingt erforderli-
che Maß zu beschränken. Zur Aufrechterhaltung der natürlichen Vers ickerungsfähigkeit s ind die Zufahrten 
und PKW -Stellflächen soweit als  möglich vers ickerungsfähig zu gesta lten. Es wird we iterhin empfohlen, bei 
vers ickerungsfähigem Untergrund das Niederschlagswasser von den Dachflächen und de n Grundstücks-
zufahrten möglichst nicht in die Kanalisation e inzuleiten, sondern mitte ls  breitflächiger Vers ickerung über 
die belebte Bodenzone dem Untergrund zuzuführen oder über geeignete Rückhalteeinrichtungen (z. B. 
Teichanlagen, Regenwasserzis ternen) zu sammeln. Im Vorfe ld is t die ausreichende Sickerfähigkeit des 
Untergrundes nachzuweisen.  Für e ine schadlose Vers ickerung von gesammeltem Niederschlagswasser in 
das Grundwasser is t die Niederschlagswasserfre is te llungsverordnung (NW FreiV) maßgebend. W eiterhin 
s ind die "Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das 
Grundwasser" (TRENGW ) zu beachten. Bei Dachdeckungen mit Zink-, Ble i- oder Kupfergehalt, die eine 
Gesamtfläche von 50m² überschreiten, sind zusätzliche Reinigungs maßnahmen für die Dachwässer erfor-
derlich. Bei beschichteten Metalldächern is t mindestens die Korrosionsschutzklasse III nach DIN 55928-8 
bzw. die Korrosivitä tskategorie C 3 (Schutzdauer „lang“) nach DIN E N ISO 12944-5 einzuha lten. Eine ent-
sprechende Bestätigung unter Angabe des vorgesehenen Materia ls is t dann vorzulegen. Falls es bei 
Starkniederschlägen oder Schneeschmelze zu wild abfließendem W asser kommen sollte , darf dieses nicht 
zum Nachteil Dritter ab- bzw. umgeleitet werden. Geeignete Schutzmaßnahmen gegen wild abfließendes 
W asser und Schichtenwasser s ind vorzusehen, z. B. die Anordnung des Erdgeschosses mindestens 50 cm 
über Geländeniveau) und die wasserdichte Ausführung des Kellergeschosses (das bedeutet auch, dass a l-
le  Öffnungen sowie Leitungs- und Rohrdurchführungen wasserdicht oder anderweitig geschützt se in müs-
sen). Deta illierte Empfehlungen zum Objektschutz und baulichen Vorsorge enthält die Hochwasserschutz-
fibel des Bundesumweltminis teriums (www.bmub.bund.de; Suchbegriff „Hochwasserschutzfibel“).  
 

 10 HOCHSPANNUNGSFREILEITUNG 
Auf erhöhte Gefahren bei Arbeiten in der Nähe von Hochspannungsle itungen wird hingewiesen. Auf die 
ZIFFER 8 de r Festsetzungen durch Text,  ZIFFER 8.4 der Begründung sowie Anhang 3,  Anhang 4  und 
Anhang 5 der Begründung wird verwiesen.  
 

11 IMMISSIONSSCHUTZ LUFTREINHALTUNG 
Aufgrund der Nähe zu den benachbarten landwirtschaftlichen Betrieben auf den Grundstücken Flurnummern 1088 
und 1083 der Gemarkung Altdorf kann es zeitweise zu Geruchs-, Staub- und Lärmeinwirkungen kommen. 
Angesichts der ländlichen Umgebung sind diese hinzunehmen. Siehe hierzu das Immissionsschutztechnische 
Gutachten, Luftreinhaltung seitens Hoock&Partner Sachverständige PartG mbH mit Datum vom 04.09.2020. Das 
Gutachten wird vollumfassend Bestandteil der Verfahrensunterlagen unter Anhang 6 der Begründung. 
 

12 FUNDMUNITON UND GEFAHRENFORSCHUNG 
Vor Beginn der Arbeiten ist eine Gefahrenbewertung hinsichtlich eventuell vorhandener Fundmunition 
durchzuführen. Die grundsätzliche Pflicht zur Gefahrenerforschung und e iner eventuellen vorsorglichen 
Nachsuche liegt beim Grundstückseigentümer. Im Rahmen der Gefahrenerforschung ist vom 
Grundstückseigentümer zu prüfen, ob Zeitdokumente wie die Aussagen von Zeitzeugen oder Luftbilder der 
Befliegungen durch die Alliierten vorliegen, die einen hinreichend konkreten Verdacht für das Vorhandensein von 
Fundmunition geben. Das „Merkblatt über Fundmunition“ und die Bekanntmachung „Abwehr von Gefahren durch 
Kampfmitte l (Fundmunition)“ des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren sind zu beachten. 
 

13 DIN NORMEN 
Die DIN-Normen, auf welche die Festsetzungen Bezug nehmen, sind beim Markt Altdorf zugänglich. 
 

14 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan umfasst die vermessenen 
Grundstücksflächen der F lurnummern 109 1,  1091/4 und 1091/5 der Gemarkung Altdorf mit einer F läche 
von 4.990 m². 
 

15 INKRAFTTRETE N 
Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes mit 
Grünordnungsplan 

 
Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

Allgemeines Wohngebiet (gemäß Festsetzung durch Text ZIFFER 1.1) 
 

Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 
 

Zahl der Vollgeschosse 
 
max. 1 Vollgeschoss zulässig 
 
max. 2 Vollgeschosse zulässig 
 

Bauweise, Baugrenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO) 

 

nur Einzelhäuser zulässig 
 
nur Einzel - und Doppelhäuser zulässig 
 
Baugrenze:  Die den Hauptnutzungszwecken dienenden überbaubaren 

Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt. 
Terrassen, Balkone und sonstige untergeordnete Anbauten 
können auch außerhalb der Baugrenzen bis zu einer Tiefe 
von 2,50 m errichtet werden. 

 
Baufläche für private Stellplätze  
 

Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 
 

Straßenbegrenzungslinie 
 
Private Straßenverkehrsfläche/ Privatweg  – PW  
 
Private Verkehrsflächen/ Grundstückszufahrt 
 
Wirtschaftsweg  
 
Fußweg 
 
Einfahrt/ Ausfahrt 
 
Einfahrt Garagen / Carports/ S tellplätze 
 

Flächen für Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB) 
 

Leitungsschutzzone  
Mit 30,00 m  beiderseits der Leitungsachse bzw. Schutzzone von 5,00 m 
beidseitig der Kabeltrasse  
Hinweis: 
Alle Maßnahmen innerhalb der genannten Schutzzone sind mit dem Bayernwerk abzustimmen. Die 
Auflagen des Merkblattes „Errichtung von Gebäuden im Nahbereich von Hochspannungsmasten“ 
sind einzuhalten.  

 
Schutzabstände von 3,00 m  nach allen Seiten 
Hinweis: 
Die Auflagen des Merkblattes „Errichtung von Gebäuden im Nahbereich von Hochspannungsmasten“ 
sind einzuhalten. 

 

Hauptversorgungs - und Hauptwasserleitungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB) 

 

110 -kV-Hochspannungsfrei leitung Bayernwerk , oberirdisch – bestehend 
Nachrichtliche Übernahme, Lage gemäß Spartenauskunft Bayernwerk, zur Maßentnahme nicht geeignet! 

 

Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur 
Entwicklung der Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 
 

Einzelgehölz – geplant 
 
Gehölz fläc hen  – bestehend und zu erhalten 
 
Baum- und Strauchpflanzung – geplant 
 
Private Grünflächen 
 
Ersatzhabitat – Ausführung als Extensivgrünland  
(Siehe ZIFFER 17 der Festsetzungen durch Text sowie ZIFFER 4.3.7  der 
Begründung)  
 
 
 

Sonstige Planzeichen 
 

Fristrichtung 
 
Stellplatz 
 
Höhenbezugspunkt 
 
Müllsammelstelle 
 
Kinderspielplatz  
 
Fassadenbereich mit baulichen Schallschutzmaßnahmen  
(Siehe ZIFFER 18 d er Festsetzungen durch Text sow ie ZIFFER 1 0  der 
Begründung)  
 
Eidechsenstrukturen 
(Siehe ZIFFER 17 der Festsetzungen durch Text sowie ZIFFER  4.3.7 der 
Begründung)  
 
 

Flurnummer (Beispiel) 
 

Flurstücksgrenze mit Grenzstein 
 

Baubestand 
 
Baubestand - entfällt 
 
Bebauung Hauptnutzung (Vorschlag) 
 
Bebauung Garagen/ Carports (Vorschlag) 
 
Stützmauer 
 
Treppenanlage 
 
Grundstücksgrenze (Vorschlag) 
 
Höhenlinie 
 
Amtlich kartiertes Biotop 
Nachrichtliche Übernahme, lfu.bayern.de, Lage gemäß Biotopkartierung Flachland, zur Maßentnahme 
nicht geeignet! 
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G A N S L B E R G  DE CK BLATT  NR .1   

   
   
MARKT 
LANDKREIS  
REGIERUNGSBEZIRK  

ALTDORF 
LANDSHUT 

NIEDERBAYERN  

  

   

   

Präambel:  
Der Markt Altdorf   
erlässt gemäß § 2 Abs. 1, §§ 9, 1 0  und § 13a des Baugesetzbuches 
(B a uG B) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 
(BGBl. I, S. 1728), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl S. 588, BayRS 
2132-1-I) zuletzt geändert Gesetzes vom 24.07.2020  (GVBl. S. 381), der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21.11.2017 (BGBl I S. 3786), Art. 23 der Gemeindeordnung für den 
Freis taat Bayern (GO) vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I) 
) zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24.07.2020 (GVBI. S. 350) 
und der Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl 1991 I 
S. 58) zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl I 
1507) diesen Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „Ganslberg  Deckblatt 
Nr.1“ a ls S a t z u n g.  

  

   

§ 1 - Räumlicher Geltungsbereich 
Als räumlicher Geltungsbereich gilt der Bebauungsplan mit  
Grünordnungspla n i.d.F. vom 15 .09 .2020 e in s c h lie ß lic h  der 
Festsetzungen durch Text und Planzeichen.  

§ 2 - Bestandte il der Satzung 
Als Bestandte il dieser Satzung gelten der ausgearbeitete Bebauungsplan 
mit Grünordnungsplan s o w ie  d e r  Festsetzungen durch Text und 
Planzeichen. 

§ 3 - Inkrafttreten 
Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. 
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